
Lärmschutz im Straßenverkehr 
Für eine ruhige Umwelt
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Lärm ist in unserem Alltag allgegenwärtig und 
eine große und zunehmende Umweltbelas-
tung, die erhebliche gesundheitliche Schäden 
verursacht. Neben langfristigen gesundheitli-
chen Problemen werden lärmbetroffene Per-
sonen mit Beeinträchtigungen wie Stressreak-
tionen oder Schlafstörungen konfrontiert. Vor 
allem durch den Straßenverkehrslärm sind 
viele Menschen hohen Lärmbelastungen aus-
gesetzt. Bei einer durchgeführten Studie des 
Umweltbundesamts (UBA) gaben 76 Prozent 
der Befragten an, sich vom Straßenverkehrs-
lärm gestört oder belästigt zu fühlen.

Als Lärmschutzbeauftragter der Landesregie-
rung von Baden-Württemberg ist es mir ein 
wichtiges Anliegen, den lärmgeplagten Bürger- 
innen und Bürgern als zentraler Ansprech-
partner nach Möglichkeit konkrete Hilfe- 
stellungen zu geben, Lärmbetroffene zu unter- 
stützen und aufzuzeigen, welche Möglich-
keiten ihnen in ihrer Situation zur Verfügung 
stehen. Außerdem setze ich mich auf unter-
schiedlichen politischen Ebenen, vor Ort auf 
kommunaler Ebene ebenso wie von Land 
über Bund bis hin zur EU, für eine Stärkung 
des Lärmschutzes ein. Gleichzeitig bin ich  
 

auch ein Sprachrohr für Lärmbetroffene in 
die Verwaltung hinein. 

Manche Lärmkonflikte lassen sich nicht auf 
rechtlichem Wege lösen, aber mit gegenseiti-
gem Verständnis. Hier sehe ich großes Poten-
tial für gute Lösungen.

Der Koalitionsvertrag der baden-württem-
bergischen Landesregierung, aber auch der 
Rückblick in die jüngere Vergangenheit ma-
chen klar, dass unser Land viel für den Lärm-
schutz unternimmt. Um den Lärmschutz 
flächendeckend voranzutreiben sind weitere 
Anstrengungen notwendig. Hierzu stehe ich 
in engem Kontakt mit Politik, Verwaltung 
und der Forschung. Ich bin bestrebt, die 
Einzelaktivitäten zu einem großen Bild zu-
sammenzufügen, um unser gemeinsames Ziel 
eines besseren Lärmschutzes zu erreichen. 
Dazu gehört es auch neue Impulse zu setzen 
und, wenn nötig, unkonventionelle Lösungs-
wege zu beschreiten.

Thomas Marwein MdL
Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung
Baden-Württemberg

Lärmabschirmung durch die Glasfassade am Gebäude
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Sind Menschen hohen oder dauerhaften Lärm- 

belastungen ausgesetzt, kann dies negative ge-

sundheitliche Auswirkungen haben. Unmit- 

telbare Folgen für unser Gehör können durch 

laute Einzelgeräusche oder Schallspitzen ver-

ursacht werden, die zu Schwerhörigkeit, Tin-

nitus und anderen Beeinträchtigungen des 

Hörvermögens führen können.

Dauerhafte Lärmbelastungen, wie sie bei-

spielsweise durch Verkehrslärm auftreten, 

können jedoch bereits bei deutlich gerin-

geren Schallpegeln gesundheitliche Auswir-

kungen haben. Lärm wirkt auf den gesamten 

Organismus und kann körperliche Stressreak-

tionen bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen verursachen. 

Gerade die Langzeitfolgen von dauerhaftem 

Lärm werden unterschätzt. Umso wichtiger 

ist politisches Handeln, das auf allen Ebenen 

für mehr Lärmschutz sorgt.

LÄRMSCHUTZ – DIE GESUNDHEIT STEHT 
AN ERSTER STELLE

Die zahlreichen negativen Auswirkungen 

von Verkehrslärm auf die Gesundheit der 

Menschen werden oftmals unterschätzt. Das 

zeigt sich auch in den unzureichenden bun-

desgesetzlichen Regelungen zum Schutz vor 

Verkehrslärm. Vor diesem Hintergrund trafen 

sich daher Expertinnen und Experten der 

Lärmwirkungsforschung gemeinsam mit dem 

Lärmschutzbeauftragten des Landes Baden- 

Württemberg, Thomas Marwein, und ver-

ständigten sich auf ein sogenanntes „Memo- 

randum of Understanding“. In dieser gemein-

samen Erklärung sprechen sich alle Betei-

ligten für mehr Anstrengungen beim Lärm-

schutz aus und fordern eine Absenkung der 

Schwelle für Gesundheitsgefährdung durch 

Straßen- und Schienenlärm.

NIEDRIGERE LÄRMGRENZWERTE 
FÜR DEN GESUNDHEITSSCHUTZ – 
„MEMORANDUM OF UNDERSTANDING“

LAUTSTÄRKE VERSCHIEDENER GERÄUSCHE IM VERGLEICH (in dB(A))
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Motorsäge (7 m)

Presslufthammer (7 m)

Schwerer Lkw 75 km/h (7,5 m)
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Tickender Wecker (1 m)
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Airbus A319 (1.000 m)

Güterzug 100 km/h (25 m)
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OPTIMALER SCHUTZ

Langfristig sollten 
Werte von 50 dB(A) 

tags beziehungsweise 
40 dB(A) nachts 

angestrebt werden.

MITTLERES ZIEL

Zur Vermeidung erheb- 
licher Belästigungen sollten 

die Belastungen auf 
55 dB(A) tags beziehungs-

weise 45 dB(A) nachts 
gesenkt werden

MINIMALZIEL

Zur Vermeidung 
gesundheitlicher 

Risiken sollten 65 dB(A) 
tags beziehungsweise 

55 dB(A) nachts 
nicht über- 

schritten werden.

Die Lärmwirkungsfachleute betonen, dass 

diese Beurteilungsschwellen für den Ver-

kehrslärm etwa 15 Dezibel über den Emp-

fehlungen der WHO liegen und daher ein 

erheblicher Nachbesserungsbedarf besteht. 

Sie empfehlen ein schrittweises Vorgehen: 

In einem ersten Schritt soll die Schwelle 

zur lärmbedingten Gesundheitsgefährdung 

um 5 dB(A) abgesenkt werden. Damit ließe 

sich die Zahl verkehrsbedingter Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen einer aktuellen Modell-

rechnung zufolge um bis zu 15 Prozent sen-

ken. Außerdem würde die Zahl der stark 

Verkehrslärmbelästigten wie auch der Men-

schen, die durch Verkehrslärm im Schlaf ge-

stört werden, um etwa 5 bis 10 Prozent sin-

ken. Profitieren würde davon insbesondere 

die Bevölkerung entlang hoch straßen- und 

bahnlärmbelasteter Wege.

Im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung, 

sollte der Bund diese Erkenntnisse anerken-

nen und ins Gesetzgebungsverfahren einstei-

gen.

Mit der europäischen Umgebungslärmricht-

linie 2002/49/EG wurde eine wichtige und 

notwendige Rechtsgrundlage geschaffen. Sie 

schreibt den Mitgliedstaaten umfassende  

Regelungen zur Erfassung und Verminderung 

der Geräuschimmissionen in der Umwelt vor. 

Umgebungslärm im Sinne der EU-Umge-

bungslärmrichtlinie sind belästigende oder 

gesundheitsschädliche Geräusche im Freien. 

Zu diesen Geräuschen zählen laut EU Geräu-

sche, die durch Menschen verursacht werden 

sowie Geräusche, die vom Straßenverkehr, 

Eisenbahnverkehr, Flugverkehr und von Ge-

länden für industrielle Tätigkeiten ausgehen.

Im Jahr 2005 wurde die EU-Umgebungs-

lärmrichtlinie 2002/49/EG mit den §§ 47a bis 

47f des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) und der Verordnung über die 

Lärmkartierung (34. BImSchV) in deutsches 

Recht umgesetzt. Seitdem sind Lärmkartie-

rungen für Hauptverkehrsstraßen, Haupt-

eisenbahnstrecken, große Flughäfen und 

Ballungsräume zu erstellen und regelmäßig, 

spätestens alle fünf Jahre, zu überprüfen und 

erforderlichenfalls zu überarbeiten. Aufbau-

end auf den Lärmkarten sind Lärmaktions-

pläne zu erstellen. Lärmaktionspläne sind 

das zentrale Instrument, um Maßnahmen 

festzulegen, damit Lärmprobleme verringert 

werden. Außerdem dienen Lärmaktionspläne 

dem Schutz ruhiger Gebiete. 

BEWERTUNG UND BEKÄMPFUNG VON 
UMGEBUNGSLÄRM

Als Schwelle einer lärmbedingten Gesund-

heitsgefährdung werden derzeit Werte von  

70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in der 

Nacht herangezogen. Diese Werte finden 

sich in den maßgeblichen Vorschriften zur 

Bekämpfung des Verkehrslärms von Straßen 

und Schienenwegen und finden sich auch in 

den entsprechenden richterlichen Urteilen 

wieder. Doch nach Erkenntnissen der Lärm-

wirkungsforschung sind diese seit Jahrzehn-

ten immer wieder herangezogenen Schwel-

lenwerte überholt.

ÜBERHOLTE WERTE

Quelle: Zielwerte des Umweltbundesamts

ZIELWERTE DER LÄRMBEKÄMPFUNG

GERÄUSCHPEGEL 
dB(A)

< 65 
dB(A)

< 55 
dB(A)

< 55 
dB(A) < 40 

dB(A)

< 50 
dB(A)

< 45 
dB(A)
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Die Lärmbetroffenheit von Einwohnerinnen 

und Einwohnern Baden-Württembergs an 

Hauptverkehrsstraßen wird durch die landes- 

weite Lärmkartierung ermittelt. Ergänzt wer-

den die Karten durch tabellarische Angaben 

(Belastungsstatistik). Für die Erarbeitung der 

Lärmkarten wird ein dreidimensionales Be-

rechnungsmodell erstellt, das unter anderem 

die Verkehrswege, das Verkehrsaufkommen, 

die zulässige Geschwindigkeit und die Art 

der Fahrbahnoberfläche und Lärmschutzbau-

werke (Wände, Wälle), aber auch die Ge-

bäude, deren Nutzung und Einwohnerzahl 

berücksichtigt. 

Die Kartierungen der Hauptverkehrsstraßen 

für über 700 Gemeinden zeigen im Laufe der 

Jahre einen Rückgang der hohen Lärmbetrof-

fenheit im Land.

Die Ergebnisse der aktuellen Lärmkartierung 

2017 sind auf den Internetseiten der Landes-

anstalt für Umwelt (LUBW) verfügbar unter 

www.lubw.de/laerm-und-erschuetterungen/

laermkarten. 

LÄRMBETROFFENHEIT DURCH HAUPTVERKEHRS- 
STRASSEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Mannheim

Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis
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Main-Tauber-Kreis

Hohenlohekreis

Schwäbisch Hall
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Göppingen HeidenheimEsslingen

Stuttgart

Ludwigsburg

Heilbronn

Karlsruhe

Karlsruhe
Stadt

Pforzheim

Enzkreis

BöblingenCalw

Baden-Baden

Rastatt

Freudenstadt
Ortenaukreis

Rottweil

Tübingen

Balingen

Reutlingen
Stadt

Villingen-Schwenningen

Breisgau-Hochschwarzwald

WaldshutLörrach

Emmendingen

Freiburg

Reutlingen

Alb-Donau-Kreis

Ulm

Biberach

Ravensburg

Sigmaringen

Bodenseekreis
Konstanz

Tuttlingen

 

 
 

Heilbronn
Stadt

LÄRMBELASTETE AN HAUPTVERKEHRSSTRASSEN  

Dargestellt auf Stadt- und Landkreisebene

Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. Es wurde insbesondere den Menschen geholfen, 

die von sehr hohen Lärmpegeln und damit lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen betroffen 

sind. Leider sind nach wie vor mehr als 250.000 Menschen im Land gesundheitsrelevanten 

Lärmbelastungen mit nächtlichen Lärmpegeln über 55 dB(A) an Hauptverkehrsstraßen aus-

gesetzt. Wir müssen auf allen politischen Ebenen verstärkt Initiative zeigen, um den dringend 

erforderlichen Lärmschutz im Sinne der Lärmbetroffenen voranzutreiben.

THOMAS MARWEIN MDL 
Beauftragter der Landesregierung für den Lärmschutz

„

 < 1.000

 1.000 – 2.000

 2.000 – 5.000

Anzahl der mit Ganztageswert LDEN > 65 dB(A) lärmbelasteten BürgerInnen

 5.000 – 10.000

 > 10.000

 Ballungsraum

Belastete an Hauptverkehrsstraßen für LDEN > 65 dB(A),  

bezogen auf den Landkreis bzw. Ballungsraum. 

Lärmkartierung BW. Datenstand 05/2019. Quelle LUBW
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Durch Lärmaktionsplanungen haben Städte 

und Gemeinden ein zentrales Instrument, 

um die Lärmsituation vor Ort zu beschreiben, 

Lärmschwerpunkte zu definieren und erfor-

derliche Maßnahmen festzulegen. So können 

betroffene Bürgerinnen und Bürger gezielt 

vor Lärm geschützt werden. Lärmaktionspläne 

müssen von Städten und Gemeinden grund-

sätzlich für alle von der Lärmkartierung er-

fassten Orte in der Nähe von Hauptverkehrs-

straßen und Haupteisenbahnstrecken erstellt 

werden. Für den Flughafen Stuttgart macht 

dies das Regierungspräsidium Stuttgart. Bei 

bedeutenden Entwicklungen für die Lärm- 

situation, spätestens jedoch alle fünf Jahre, 

müssen die Lärmaktionspläne überprüft und, 

wenn erforderlich, überarbeitet werden.

Bürgerinnen und Bürger müssen rechtzeitig 

und effektiv die Möglichkeit bekommen, 

an der Ausarbeitung und Überprüfung der 

Lärmaktionspläne mitzuwirken und über die 

geplanten Maßnahmen informiert werden. 

Daher ist es notwendig, dass Städte und Ge-

meinden bei der Erstellung der Lärmaktions-

pläne die Öffentlichkeit beteiligen.

Einen Überblick über die rechtlichen Grund-

lagen, die Aufstellung, Überprüfung und 

Überarbeitung von Lärmaktionsplänen und 

der Bindungswirkung von darin festgeleg-

ten Maßnahmen gibt der „Kooperationser- 

lass -Lärmaktionsplanung“ vom 29. Oktober 

2018 des Ministeriums für Verkehr Baden- 

Württemberg.

Sie finden den Erlass unter: www.vm.baden- 

wuerttemberg.de/laermschutz  Lärmkarten 

und Aktionspläne  Lärmaktionspläne

LÄRMAKTIONSPLÄNE – DAS ZENTRALE 
INSTRUMENT FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN

Lärmschutz hat für die Landesregierung Ba-

den-Württemberg eine hohe Bedeutung. 

Daher arbeitet das Verkehrsministerium 

konsequent daran, Lärmprobleme zu verrin-

gern und neuen Lärmproblemen entgegenzu- 

wirken. 

Ziel ist, den Lärmschutz insgesamt zu stärken 

und dabei insbesondere den Verkehrslärm 

zu verringern. Handlungsmöglichkeiten im 

Interesse der von Lärm betroffenen Personen 

sollen ausgeschöpft und nach Möglichkeit 

erweitert werden. Ein Schwerpunkt ist die 

konsequente Anwendung bestehender Mög-

lichkeiten des Lärmschutzes – etwa bei der 

Anordnung von Tempolimits in Ortsdurch-

fahrten. 
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LÄRMARME STRASSENBELÄGE

Ein weiterer Schwerpunkt des Verkehrsministeriums ist die Lärmsanierung 

bestehender Bundesfern- und Landesstraßen. Basierend auf der Lärmkar-

tierung 2017 werden die am höchsten lärmbelasteten Straßenabschnitte in 

das Lärmsanierungsprogramm aufgenommen. Auch wird bei straßenbauli-

chen Erhaltungsmaßnahmen grundsätzlich geprüft, ob Lärmsanierungsmaß-

nahmen erforderlich sein könnten. Lärmarme Straßenbeläge spielen dabei 

eine wichtige Rolle. Durch die Verwendung von lärmtechnisch optimiertem 

Straßenoberflächen kann Lärm bereits an der Quelle reduziert werden. 

Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Straßen in kommunaler Baulast 

können nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 

gefördert werden. 

MOTORRADLÄRM: NEUE ANSÄTZE ZUR LÄRMPRÄVENTION

Motorradlärm wird von Bürgerinnen und Bürgern als besonders 

störend wahrgenommen. Hier setzt das Verkehrsministerium auf 

Sensibilisierung und auf E-Motorräder. Im Auftrag des Verkehrsminis-

teriums wurde eine Motorradlärm-Displayanzeige entwickelt und ein 

Förderprogramm aufgelegt, um Städte, Gemeinden und Landkreise 

bei der Anschaffung dieser Geräte zu unterstützen. Diese kommen 

an beliebten Motorradstrecken zum Einsatz und fordern Fahrerinnen und Fahrer zu lauter Motor-

räder mittels eines Dialog-Displays dazu auf, leiser zu fahren – wie die Erfahrung zeigt mit Erfolg.

Auf Initiative des Lärmschutzbeauftragten hat sich ein Bündnis aus Land und Kommunen gegen 

Motorradlärm gegründet. Ziel der Initiative ist es, der Problematik des Motorradlärms in der Öffent- 

lichkeit mehr Gewicht zu verleihen und mit einer Stimme an politische Entscheidungsträger beim 

Bund und der Europäischen Union heranzutreten.

Um dem weitgehend saisonal auftretenden Prob- 

lem Motorradlärm fachlich und rechtlich begegnen 

zu können, sind Weichenstellungen auf Bundes- 

ebene erforderlich, für die sich das Verkehrsminis- 

terium und der Lärmschutzbeauftragte der Landes- 

regierung einsetzen. Von möglichen künftigen Be-

schränkungen für den Motorradverkehr wären leise, 

elektrisch betriebene Motorräder ausgenommen.

Bei der Bekämpfung von Lärm steht die Vermeidung von Lärm an erster Stelle. Durch Lärmprä-

vention werden mögliche Lärmkonflikte bereits frühzeitig in der Planungsphase adressiert und 

im Idealfall gelöst. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies oft nicht der Fall ist. Es gilt somit ein 

Bewusstsein für den Lärm und seine Auswirkungen zu schaffen sowie das notwendige Wissen 

zur Vermeidung und Lösung von Lärmkonflikten zu vermitteln.

Vordringliche Aufgabe ist es, den vorhandenen Lärmproblemen zielgerichtet zu begegnen und 

das Entstehen neuer Lärmprobleme zu verhindern. Dazu müssen die bestehenden rechtlichen, 

finanziellen und administrativen Herausforderungen gelöst werden. Die folgenden Handlungs- 

felder können unterschieden werden: 

LÄRMSCHUTZ VORANTREIBEN

LÄRMBEKÄMPFUNG – BEWUSSTSEIN SCHAFFEN

VERBINDLICHE UND VERKEHRSTRÄGER- 

ÜBERGREIFENDE LÄRMSANIERUNG 

Aktuelle Lärmprobleme verlangen auch neue Ansätze zur Lärmminde-

rung: Hier setzt das vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

entwickelte Konzept zur verkehrsträgerübergreifenden Lärmsanierung 

an. Das Land setzt sich damit nachdrücklich für eine verbindliche Lärm-

sanierung unter Berücksichtigung von Mehrfachbelastungen durch 

Straßen und Schienenwege ein.

RUHIGE UND LEBENDIGE ORTSMITTEN 

Zur Verbesserung der Wohnverhältnisse der Anwohner- 

innen und Anwohner setzt sich das Verkehrsministerium 

für einen gezielten Umbau von Ortsdurchfahrten und für 

eine Straßenraumgestaltung hin zu lebendigen und ver-

kehrsberuhigten Ortsmitten ein.

VOLLZUG UNTERSTÜTZEN 

Durch Hinweise und Erlasse unterstützt das 

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

die Fachbehörden und die Kommunen bei 

ihren Aufgaben. Ergänzend werden Hinter-

grundinformationen zur Verfügung gestellt 

und regelmäßig Fachveranstaltungen durch-

geführt.

Herkömmlicher Belag

Lärmarmer Belag
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HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN ERWEITERN

Die Rahmenbedingungen, insbesondere die rechtlichen und finanziellen, müssen verbessert 

werden, um den Lärmschutz zu stärken und die Handlungsmöglichkeiten zur Lärmminderung  

zu erweitern. Der größte Teil dieser Regelungen liegt allerdings in der Verantwortlichkeit der  

EU oder des Bundes. Daher werden auf allen politischen Ebenen Aktivitäten entfaltet.
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HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN AUSLOTEN 

Fortlaufend gilt es zu prüfen, ob die derzeit bestehenden Handlungs-

möglichkeiten zur Lärmminderung konsequenter ausgenutzt werden 

können. Dies gilt unter anderem für Tempo 30 in Ortsdurchfahrten oder 

für den Einsatz lärmarmer Straßenbeläge. 

FÖRDERUNG DES LÄRMBEWUSSTSEINS

Beim Lärmschutz ist aber auch jeder Einzelne gefragt. Daher gilt es das 

Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen. Zur Förderung des Lärmbe-

wusstseins findet zum Beispiel jedes Jahr im April der „Tag gegen Lärm“ 

statt. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die zahlreichen Aspekte des 

Lärms zu lenken.

NACHHALTIG DENKEN 

Positive Auswirkungen für 

den Lärm ergeben sich durch 

Initiativen bzw. Programme der 

Landesregierung im Rahmen 

einer nachhaltigen Mobilität. 

Die anspruchsvollen Ziele in der 

Lärmbekämpfung können dauer-

haft nur mit einer Verlagerung 

auf Fußwege, Fahrrad, Schiene 

und öffentlichen Personennah-

verkehr erreicht werden. Wichtig 

ist auch, dass die Fahrzeuge leiser werden. Dabei kommt der Elektromobilität eine besondere 

Bedeutung zu. Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg entwickelt Strategien zur Um-

setzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte, die sich auch positiv auf die Lärmsituation auswirken. 




